
>  Ziel des Nationalen Qualifikationsrahmens ist es, ein Übersetzungsinstrument zwischen den verschiedenen Qualifikationssystemen und deren Niveaus für 
alle Bereiche der Bildung in Österreich zu schaffen. Die Erfassung und Einordnung der Qualifikationen in acht Niveaus erfolgt lernergebnisorientiert und  
basiert auf Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung eines gemeinsamen europäischen Referenz rahmens, 
dem Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR).

www.lebenslanges-lernen.at/nqr

Inhaber/innen von Qualifikationen des Niveau 1 verfügen über eine elementare Allgemein-
bildung und sind mit gesellschaftlichen Normen und Wertvorstellungen sowie  

den akzeptierten und gebräuchlichen Umgangsformen vertraut. Dieses Wissen  
ermöglicht ihnen, einfache Herausforderungen des Alltags unter vorgege-

benen Rahmenbedingungen und bei entsprechender Anleitung zu lösen.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN  
EQR-DESKRIPTOREN DES NIVEAU I



ERLÄUTERUNGEN  
IM DETAIL
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Impressum | Herausgeber: Österreichische Austauschdienst-GmbH Nationalagentur Lebenslanges Lernen | Ebendorferstraße 7 | 1010 Wien
T +43 / 1 / 534 08-0 | E nqr@oead.at | www.lebenslanges-lernen.at/nqr | Sitz: Wien | FN 320219 k | ATU64808925 | DVR 4000157
Redaktion: Udo Bachmayer, Karl Andrew Müllner | für den Inhalt verantwortlich: Ernst Gesslbauer | Grafik: Alexandra Reidinger
Druck: Paul Gerin GmbH & Co KG | Diese Veröffentlichung wurde mit Unterstützung des bmukk und der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
Quelle: Handbuch für die Zuordnung von formalen Qualifikationen zum Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) – Kriterien, Version Jänner 2011

Er/Sie verfügt über

>  eine elementare Allgemeinbildung, einschließlich grundlegender 
Kenntnisse in Lesen, Schreiben, Rechnen sowie im Umgang mit 
modernen Informations- und Kommunikationstechnologien

>  das Wissen über gesellschaftliche Normen und Wertvorstellungen 

>  Kenntnisse über die akzeptierten und gebräuchlichen Umgangs-
formen in alltäglichen Situationen

>  einen Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt, der ihn/sie zur Bil-
dungs- und Berufswahlentscheidung befähigt

>  die Fähigkeit, sich selbstständig verfügbares Wissen anzueignen

>  Kenntnisse, die den Übertritt in eine weiterführende schulische 
Ausbildung der oberen Sekundarstufe ermöglichen

Er/Sie ist in der Lage, in seinem/ihrem Arbeits- oder Lernbereich

>  sprachlich richtig zu kommunizieren, an Gesprächen teilzuhaben 
und sich mitzuteilen

>  einfache Tätigkeiten im Alltag bei vorgegebenen Rahmenbedin-
gungen unter Anwendung maßgeblicher Kulturtechniken zu  
bewältigen

>  bei einfachen Problemstellungen nach verschiedenen Lösungsmög-
lichkeiten zu suchen, die entsprechende Lösung auszuwählen und 
zur Durchführung der Aufgabe anzuwenden

>  grundlegende Informationen über einfache Themen aus gängigen, 
auch computergestützten Quellen zu erfassen, sich ein sach- und 
wertebezogenes Urteil zu bilden und Stellung zu beziehen

>  ausgehend von den gesellschaftlichen Normen und Wertvorstel-
lungen eine eigene Haltung zu ihn/sie betreffenden Themen zu 
entwickeln

>  sich am sozialen Geschehen zu beteiligen und die eigene Rolle  
innerhalb einer Gemeinschaft zu finden

Er/Sie ist in der Lage, in seinem/ihrem Arbeits- oder Lernbereich

>  einfache Situationen unter vorgegebenen Rahmenbedingungen 
und bei entsprechender Hilfestellung zu bewältigen

KENNTNISSE 

Grundlegendes Allgemeinwissen

FERTIGKEITEN 

Grundlegende Fertigkeiten, die zur 
Ausführung einfacher Aufgaben 
erforderlich sind

KOMPETENZ 

Arbeiten oder Lernen unter direkter  
Anleitung in einem vorstrukturierten  
Kontext


